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Einführung: Normative Bedingungen der 
Entwicklungszusammenarbeit
Stefan Kadelbach

1.	 Phasen der Entwicklung

Wie man den Transfer finanzieller oder technischer Ressourcen an andere 
Staaten auch bezeichnet, ob als Entwicklungshilfe, Entwicklungspolitik oder 
Entwicklungszusammenarbeit, das zugrundeliegende Konzept bleibt ambi-
valent. Zum einen scheinen derartige Leistungen einer ethisch unterlegten 
Verpflichtung zu folgen, die in Verträgen und Konferenzdokumenten glo-
bal formuliert wird und sich darauf richtet, Staaten mit anfälligen Volks-
wirtschaften zu einer von existenziellen Nöten freien Selbstbestimmtheit zu 
verhelfen; die Charta der Vereinten Nationen erklärt die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit daher zu einem ihrer Ziele (Art. 1 Ziff. 3, 55, 73, 75 UNC).1 
Zum anderen setzen sie Ungleichheit zwischen den Beteiligten voraus, die 
mit der Rollenverteilung in Geber und Empfänger und den in ihr angeleg-
ten Möglichkeiten der einen Seite, der anderen Bedingungen zu stellen, alte 
Machtgefälle verfestigt2 oder neue schafft.

Für die Entwicklungspolitik ist es also entscheidend, dass Entwicklung 
transitiv verstanden wird, als etwas Prozesshaftes, das beeinflusst werden 
kann. Die Anfänge standen im Zeichen der Idee, dass Unterentwicklung 
durch Fortschritt, durch aktiv gestaltete Modernisierung überwunden wer-
den soll. Das Ziel ist ein Zustand, der durch höheren Wohlstand, mehr 
Freiheit und die technischen Möglichkeiten gekennzeichnet ist, diese Er-
rungenschaften zu erhalten.3 Eine solche Wirtschaftsordnung würde ihre 

	 1	Vgl. zuvor Art. 22 der Satzung des Völkerbundes (RGBl. 1919, S. 717; Martens Nouveau 
Recueil Général, 3e ser. Bd. XI, S. 331), in dem es um die Mandatsgebiete geht, s. z.B. Abs. 
1 Satz 2: »Das Wohlergehen und die Entwicklung dieser Völker bilden eine heilige Aufgabe 
der Zivilisation«.

	 2	Zu kolonialen Entwicklungsplänen in Mali zwischen 1920 und dem Ende der 50er Jahre 
van Beusekom, Colonialisation indigène (1997), S. 320–323. 

	 3	Rostow, Stages (1960). 
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Wirkungen auf den einzelnen Menschen von allein entfalten. Der Erfolg – 
oder Misserfolg – ließ sich mit der Höhe des Bruttosozialprodukts oder der 
Rate wirtschaftlichen Wachstums messen.

Dieser Ansatz, bewusst als Alternative zu sozialistischen Gesellschafts-
modellen formuliert, stieß schnell auf Kritik. Bestritten wurde daran aber 
zunächst nicht der Sinn von Entwicklung selbst; das Ziel, den Abstand zu 
den industrialisierten Volkswirtschaften zu verringern, war immer auch ein 
Ziel der neu unabhängig gewordenen, blockfreien Staaten gewesen.4 Die 
Kritik der Dependenztheorie richtete sich vielmehr auf die Machtasymmet-
rien zwischen den Akteuren. Die wirtschaftliche Ausbeutung Lateinamerikas 
und der ehemaligen Kolonien auf der Grundlage von Bündnissen zwischen 
den lokalen Eliten und auswärtigen Regierungen und Unternehmen nach 
kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten habe Abhängigkeiten geschaffen, deren 
Aufrechterhaltung im Interesse der industrialisierten Staaten liege.5 Diese 
Abhängigkeiten werden seit jeher bewusst außenpolitisch genutzt; am Be-
ginn der internationalen Entwicklungspolitik standen der Kalte Krieg und 
das Motiv, durch wirtschaftliche Hilfe den eigenen Einfluss zu stärken.6 Aus 
dieser Kritik, die für eine Zuwendung zum Sozialismus plädierte, leitete sich 
die Forderung nach neuen Regeln ab, die sich im Projekt der so genann-
ten Neuen Weltwirtschaftsordnung abbildeten. Diese Ordnung sollte in 
Handelspräferenzen, permanenter Souveränität über natürliche Ressourcen, 
Pflichten zum Technologietransfer, Mechanismen der Preisstabilisierung für 
Rohstoffe und einer neuen, auf gleichen Stimmrechten gegründeten Archi-
tektur der Finanzinstitutionen bestehen und in ein »Recht auf Entwicklung« 
münden.7 An der Gültigkeit der ökonomischen Parameter, an denen Ent-
wicklung zu messen war, änderte sich jedoch nichts. Auch der Pflichten-
standard der Geberseite wird in dieser Währung ausgedrückt, wie die noch 
immer gültige, bis in die 1950er Jahre zurückgehende Forderung zeigt, 0,7 
Prozent des Bruttosozialprodukts für die Entwicklungshilfe aufzuwenden.8

	 4	Zur Konferenz von Bandung 1957 Rist, History (2008), S. 81–85. 
	 5	Cardoso/Faletto, Dependencia (1969/79); Evans, Dependent Development (1979). 
	 6	Lepenies, Inquiry (2008), S. 202ff. 
	 7	Statt vieler Colard, Etablissement (1977); weitere Nachw. bei Rist, History (2008), S. 143–

162; zu den rechtlichen Implikationen Kadelbach, Entwicklung (2013). 
	 8	Vgl. OECD, »History of the 0.7 % ODA Target«, DAC Journal 3 (2002), No. 4, III-9 – 

III-11, wonach dieses Ziel auf eine Forderung des Weltkirchenrates von 1958 zurückgeht 
und bis 1968 von allen Mitgliedern des Development Assistance Committee angenom-
men wurde; global aufgegriffen wird sie spätestens mit United Nations General Assembly 
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Diese Neue Weltwirtschaftsordnung war nie mehr als eine Forderung. 
Die Aussichten, sie durchzusetzen, waren nicht günstig, und im geltenden 
Völkerrecht hat sie kaum Spuren hinterlassen. Schuldenlast, Kapitalflucht, 
Verfall der Rohstoffpreise und Bedarf an ausländischen Direktinvestiti-
onen sind keine gute Ausgangsbasis für starke Ansprüche. Mit dem Ende 
des Kalten Krieges schwand zudem die vermeintliche Strahlkraft eines auf 
Mittel der planerischen Intervention setzenden Gegenentwurfs zur Markt-
wirtschaft. Nach dem Zwischenspiel des von Weltbankpräsident McNamara 
entworfenen, paternalistisch-sozialdemokratischem Denken verpflichteten 
basic needs-Ansatzes9 wandten sich die internationalen Finanzinstitutionen 
dem Konzept zu, durch Liberalisierung der Wirtschaftssysteme die Voraus-
setzungen für Entwicklung zu schaffen. Mit ihm ging eine Ablösung des 
keynesianischen Grundzuges, der die Entwicklungspolitik seit dem Mar-
shall-Plan gekennzeichnet hatte, durch neoliberale Modelle einher. Die Mit-
tel des sogenannten Washington Consensus waren die Strukturanpassungs-
programme der Weltbank und die Konditionalitäten des Internationalen 
Währungsfonds, die die Vergabe von Krediten an eine Umstellung der na-
tionalen Wirtschaftspolitik auf ihre Leitbilder banden, und mit denen die-
se Finanzinstitutionen voraussehbar in die Kritik gerieten.10 Die Vorstellung 
einer entwickelten Gesellschaft korrespondierte mit den Bedingungen einer 
Marktwirtschaft, deren möglichst freie Entfaltung zu höherem Wohlstand 
führen würde.

Allerdings zeichnete sich bereits in dieser Zeit, den 1980er und frühen 
1990er Jahren, ein sehr viel tiefer greifender Wandel in der Einstellung gegen-
über der Entwicklungsidee ab. So unterschiedlich Modernisierungstheorie, 
Neue Weltwirtschaftsordnung und Washington Consensus im Ansatz auch 
sind, so schienen sie sich doch darin einig gewesen zu sein, dass Entwick-
lung als ein Prozess des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritts 
möglich und wünschenswert ist. Eine Reihe von Faktoren erschütterte diese 
Annahme. Zum einen waren diese in der Entwicklungspolitik selbst ange-
legt, wie ihre Indienstnahme für globalpolitische Ziele und mit ihr einherge-
hende Bündnisse mit – und Stabilisierung von – zweifelhaften Regimen, bad 
governance in den Empfängerländern, Fehlplanungen auf Seiten der Geber, 
Überdimensionierung der Vorhaben über die Köpfe der Betroffenen hinweg 

Resolution 2626 (XXV) v. 24. 10. 1970, Yearbook of the United Nations 24 (1970), S. 319, 
Paragr. 43. 

	 9	McNamara, To the Board 1977 (1981), S. 459–465.
	 10	Stiglitz, Globalization (2002). 
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sowie, als Folge von alldem, allzu oft ein Mangel an Tragfähigkeit der Pro-
jekte.11 Hinzu kommen als Dauerprobleme politische Instabilität und das 
permanente Risiko von Katastrophen, in den ärmsten Ländern bis hin zu 
anhaltenden bewaffneten Konflikten, die den getriebenen Aufwand und sei-
ne möglichen Erfolge jederzeit zunichtemachen können. Ein weiterer Fak-
tor ist der Wandel in der normativen Umgebung, der sich in der durch den 
Weltumweltgipfel in Rio 1992 in das Völkerrecht eingeführten Formel des 
sustainable development spiegelt; sie ist mehrdeutig, indem sie teils sugge-
riert, dass sich Entwicklung umweltverträglich vollziehen müsse, teils aber 
auch das Verständnis zulässt, dass Umweltschutz (sustainability) aufgescho-
ben werden dürfe, bis sich Entwicklung eingestellt habe. Doch steht hinter 
ihr unausgesprochen die Überzeugung, dass Klima-, Gewässer-, Biotop- und 
Artenschutz eine volle Entwicklung der Welt auf dem Stand der Industrie-
länder letztlich nicht aushielten.12

Damit hätte sich die Frage stellen können, ob Entwicklung verstanden als 
Idee extern induzierter Sozialreform noch zur Debatte steht. Die Program-
matik der Entschuldungsinitiative der Weltbank zugunsten der am meisten 
verschuldeten Länder (HIPC), der Millenniums-Deklaration und der Mil-
lennium Development Goals scheinen hiervon weiterhin auszugehen.13 Sie 
setzte an die Spitze ihrer Agenda die Bekämpfung und Reduzierung von Ar-
mut, erwähnt aber auch andere Ziele, die auf eine Verbesserung individueller 
Lebensbedingungen hinauslaufen, wie Gesundheit (üblicherweise gemessen 
nach Lebenserwartung) und Bildung (gemessen nach Alphabetisierungsra-
te). Es sieht so aus, als sei man mit dem von den Millennium Goals spezifi-
zierten, in die 1990er Jahre zurückreichenden Human Development Index 
zur basic needs-Politik der 1970er Jahre zurückgekehrt.14 Aber auch nach ihm 
wird der Erfolg hinsichtlich des wichtigsten Zieles, der Armutsbekämpfung, 
nach ökonomischen Kennzahlen, dem Pro-Kopf-Einkommen gemessen, 
und performance wird danach bewertet, wie weit es gelingt die Zahl derer, 
die unter diese Armutsdefinition fallen, zu verringern. Der Weg dorthin ist 

	 11	Menzel, Ende (1992); s. auch den Erfahrungsbericht von Erler, Tödliche Hilfe (1985), in 
14. Aufl. 2003. 

	 12	Rist, History (2008), S. 171–196.
	 13	U.N. Millennium Declaration, U.N. General Assembly Resolution 55/2 v. 18.9.2000, 

A/RES/55/2; s. auch Report of the Secretary General of the U.N. International Confe-
rence on Financing for Development, Monterrey 18 to 22 March 2002, v. 22.6.2002, A/
Conf.198/11.

	 14	Vgl. oben Fn. 9; zur Kritik an verschiedenen Generationen von Strategien der Armuts-
minderung Rauch, Von Basic Needs zu MDGs (2007). 
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Wachstum, wenn sich auch Weltbank und UNDP über den letztlich maß-
geblichen Indikator für Pro-poor Growth nicht einig sind.15

2.	 Die Normativität von Entwicklung

Alle diese Entwicklungsmodelle werfen ein grundsätzliches Dilemma zwi-
schen von außen definierten Wohlfahrtsideen und interner Selbstbestim-
mung auf. Die Erfahrungen, die mit ihnen gemacht wurden, führen zu dem 
Schluss, dass sie auch bei den besten Absichten rechtfertigungsbedürftig 
sind, weil sie darauf abzielen, die Voraussetzungen der Gesellschaften in den 
Partnerländern zu verändern und in das Leben von Menschen gestaltend 
einzugreifen, die nicht der politischen Ordnung der Geberseite entstammen.

Eine solche Rechtfertigung wird auf zweierlei Weise versucht. Der erste, 
in der bisherigen Praxis eingeschlagene Weg misst Entwicklungshilfe an ih-
ren Ergebnissen, das benutzte Vokabular entstammt der ökonomischen The-
orie: Führt sie zu einer Situation, die »besser« ist als vorher, und stehen die 
eingesetzten Mittel zu den Resultaten in einem angemessenen Verhältnis, ist 
sie gerechtfertigt.16 Der zweite Diskurs konzentriert sich auf die Autonomie 
der Empfänger und wird, soweit er akademisch ist, mit den begrifflichen 
Mitteln der Politikwissenschaft und der politischen Theorie geführt: Ent-
wicklungspolitik ist danach illegitim, wenn sie zu Fremdbestimmung führt. 
Da dies viele Vertreter der Dependenztheorie und anderer kritischer Ansätze 
eines methodischen Realismus unter den bestehenden Voraussetzungen der 
internationalen Ordnung für unausweichlich halten, bleibt sie für sie ein mit 
einem Makel behaftetes Instrument hegemonialer Politik.

Da jede Rechtfertigung eine normative Begründung verlangt,17 wäre zu 
fragen, welchen Stellenwert die jeweiligen Argumente haben. So wäre zu dis-
kutieren, ob Gründe der ökonomischen Vernunft hinreichen, Beschränkun-
gen der Selbstbestimmung aufzuwiegen, oder ob es weiterer guter Gründe 
bedarf, sei es der politischen Ethik oder des Rechts, die über das Maximum 
an Nutzen für eine größtmögliche Zahl Betroffener hinausweisen. Auf der 

	 15	Zum absoluten und relativen Armutsbegriff Klump/Miralles Cabrera, Pro-poor Growth 
(2006), S. 16f.

	 16	Vgl. Reddy/Minoiu, Development Aid and Economic Growth (2006). 
	 17	Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung (1999); Forst/Günther, Herausbildung (2011), 

S. 17. 
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